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AG Checkliste Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
Teil 4 - Werkstätten und Reparaturen - 
(Gefährdungsbeurteilung)  
 

Schnittstellen Erfüllung  

Gesetz QS Prog. 
Anforderungen 

Ja Nein Entf.  
Bemerkungen 

 

1. Werkstätten und Reparaturen 

   1.1 Arbeitsgruben      

   � gegen Hineinstürzen und Stolpern gesichert (z.B. Abde-
ckung)     

 

   � können ohne Gefährdung durch Stürzen, Stolpern und Fal-
len betreten und verlassen werden     

 

   � ausreichend belüftet (z.B. Gitterabdeckung)      

   � Grubenrand deutlich erkennbar gekennzeichnet (z.B. durch 
gelb-schwarze bzw. rot-weiße Streifen)     

 

   1.2 brennbare, giftige und gesundheitsschädliche 
Gase, Dämpfe, Stäube und Flüssigkeiten 

    
 

   � aus den Arbeitsräumen abgeführt (z.B. Fensterlüftung, 
Absaugung)     

 

   � Löschmittel vorhanden (z.B. Feuerlöscher)       

   � Löschmittelstandort mit Brandschutzzeichen gekennzeich-
net     

 

   brennbare Flüssigkeiten      

   � bei Verschütten unverzüglich aufgenommen      

   � nur in verschlossenen Behältern aufbewahrt      

   1.3 Laden von Akkumulatoren      

   � Betriebsanweisung vorhanden und gut sichtbar angebracht      

   � Räume beim Laden ausreichend belüftet      

   � Säuren nur in bruchsicheren oder bruchgeschützten Behäl-
tern gelagert     

 

   � Säurebehälter eindeutig beschriftet      

   � Vorrichtungen, die das Verspritzen und Verschütten von 
Säure verhindern, sind vorhanden (z.B. Säureheber)     

 

   � Warnschilder an Ladestellen vorhanden und gut sichtbar 
angebracht     

 

   1.4 Radwechsel      

   

� Werkzeuge und Einrichtungen vorhanden, die ein Überrol-
len, Erdrücken, Abstürzen und Umkippen von angehobe-
nen Fahrzeugen und Maschinen verhindern (z.B. Unter-
stellböcke) 

    

 

   
� Schutzvorrichtungen vorhanden, die ein Quetschen und 

Erdrücken durch demontierte Räder verhindern (z.B. Rei-
fenmontagegerät) 

    
 

   � Spannvorrichtungen vorhanden, die ein Lösen oder Weg-
fliegen von Teilen verhindern (z.B. Federspanner)     
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Gesetz QS Prog. 
Anforderungen 

Ja Nein Entf.  
Bemerkungen 

 

   1.5 Betrieb von Schleifmaschinen       

   � alle Keilriemen- und Kettenantriebe mit Schutzvorrichtun-
gen verkleidet     

 

   � Schleifkörper lt. Kennzeichnung geeignet      

   � Schutzhauben und Werkstückauflagen vorhanden      

   � Schutzhauben und Werkstückauflagen bei Bedarf nachge-
stellt     

 

   � Spannvorrichtungen für Werkstücke bei handgeführten 
Schleifmaschinen (z.B. Winkelschleifer) vorhanden     

 

   1.6 Handwerkzeuge      

   � in sicherem Zustand gehalten (z.B. Grat an Meißelköpfen 
abgeschliffen)     

 

   � bestimmungsgemäß verwendet (z.B. Schraubendreher 
nicht als Brechwerkzeug verwendet)     

 

   � Holzstiele und Handgriffe am Werkzeug sicher befestigt      

   � Zangen und Scheren gegen Quetschen gesichert      

   � Handschutz an Meißeln vorhanden      

   � Handhebel bei Handhebelscheren gegen unbeabsichtigtes 
Herabfallen gesichert     

 

   1.7 Schweißen      

   Elektroschweißen      

   � Sicherheitskennzeichnung (z.B. VDE, GS) am Schweißge-
rät vorhanden     

 

   � Stabelektrodenhalter (Isolierhalbschalen) vorhanden und 
unbeschädigt      

 

   � Schweiß- und Rückstromleitungen einwandfrei isoliert      

   Autogenschweißen      

   � Druckgasflaschen gegen Umfallen gesichert      

   � Druckminderer in einwandfreiem Zustand      

   Gasschläuche      

   � mit Abstandshaltern verbunden      

   � gas- und sauerstoffführende Schläuche haben unterschied-
lich Farben     

 

   � unbeschädigt und dicht      

   1.8 Mitarbeiterunterweisung      

   � gerätebezogene Reparaturunterweisungen durchgeführt      
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2. Ergebnis der Eigenkontrolle Arbeitssicherheit un d Gesundheitsschutz: 

Eigenkontrolle durchgeführt am:  

kurz-/mittel-/langfristig behebbare Mängel:  
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